Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr

Dezernat Planfeststellung

Sophienstr. 5

38304 Wolfenbüttel                                     Braunschweig, 12. März 2007 

Einspruch zum Planfeststellungsverfahren

Ausbau Autobahnkreuz BS-Südwest A 39

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die von Ihnen geplanten Maßnahmen zum Ausbau des Autobahnkreuzes BS-Südwest lege ich hiermit Widerspruch ein.

Für die Baumaßnahmen sind offensichtlich keinerlei Schallschutzmaßnahmen geplant. Sie stützen sich zwar auf gesetzliche Vorgaben und Berechnungen. Diese sind jedoch falsch bzw. berücksichtigen bestimmte Parameter nicht.

Ich fordere Sie auf, Ihre Berechnungen und Gutachten zu überarbeiten. Besonders fordere ich Sie auf zu berücksichtigen, dass es sich um ein Naherholungsgebiet handelt und dass der See bestimmte Einflüsse auf den zukünftigen Schallpegel haben wird. Von Ihnen angenommene Normalverhältnisse herrschen nicht vor.

Ich fordere den Bau von Schallschutzwänden oder andere geeignete Maßnahmen entlang der Neubaustrecke.

Ausdrücklich behalte ich mir den Klageweg vor.

Mit freundlichem Gruß

